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Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1;

Rechtssatz

Stützt sich das angefochtene Erkenntnis des VwG tragend auf eine fehlende Glaubhaftmachung der behaupteten

Verfolgung insbesonders der behaupteten Fluchtgründe, sind für die Entscheidung über die Zuerkennung des Status

des Asylberechtigten gemäß § 3 AsylG 2005 darüber hinausgehende Feststellungen zu sonstigen Gründen für das

Verlassen des Heimatstaates rechtlich nicht erforderlich.
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